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Vorgeschichte 1

Im Jahr 2001 ...

�... arbeitete man im LUNG M-V schon 8 Jahre mit Geodaten.

�... wurde der Gesamtbestand an Geodaten langsam unübersichtlich.

�... gab es „gleiche“ Geodaten, die unterschiedlich alt waren.

�... wollten immer mehr Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen die Geodaten nutzen.

�... liefen immer mal wieder die „älteren“ ArcView-Projekte nur unvollständig.

�Probleme, Probleme, Probleme 

�Lösung?

� Wie machen es denn Andere?

Forstverwaltung, Großschutzgebietsverwaltung ...
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Vorgeschichte 2

Standardverzeichnis- und -datenstruktur !!!

(Vorschrift zur Speicherung von Geodaten)

�Festlegungen zur zu verwendenden Verzeichnisstruktur

�Festlegungen zu den zu verwendenden Dateinamen

� Darstellung als umfangreichen Baum in einer PowerPoint-Datei

- Name und Standort vorhandener Datendateien

- Platzhalter für noch nicht vorhandene Geodaten

�Festlegungen zur Strukturierung der Sachdaten

� Datendokumentation

- Struktur und Inhalt der Sachdatentabellen

- Herkunft, Umfang, Genauigkeit, ... der Daten

� Metadaten

� Entwicklung eines Formulars
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Vorgeschichte 3
Formular Metadaten/Datendokumentation

(...)
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Vorgeschichte 4

Grundprinzipien der Standardverzeichnis- und -datenstruktur
� größtmögliche Konstanz bei der Namensgebung von Verzeichnissen und Dateien

� Ablage der Geodaten auf Netzlaufwerk

� Ablage von Geobasisdaten, „Allgemeinen Geodaten“ und Geofachdaten in separaten 
Verzeichnissen

� Beschränkung der Namenlänge von Verzeichnissen und Dateien

� keine Umlaute in Verzeichnis- bzw. Dateinamen (als Sonderzeichen nur „_“)

� Zeitstände durch zweistellige Jahreszahl in Namen kenntlich machen

� Geometrietyp durch Buchstabenkennung deutlich machen (f, l, p, r)

� Zu jedem Geodatenbestand gehört eine Datendokumentation!

� Datendokumentationen haben einen einheitlichen Aufbau (Formular)

� Datendokumentationen werden als pdf-Datei zur Verfügung gestellt

� Festlegung einiger „Standardnamen“ für Attribute/Felder z.B. „area_ha“, „label“
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Vorgeschichte 5

Ergebnis der Einführung der  Standardverzeichnis- und -datenstruktur

� Gesuchte Daten können gut gefunden werden.

� Zeitstände von Geodaten sind leicht erkennbar.

� Die gemeinsame Nutzung der Geodaten ist möglich (keine Redundanzen!).

� Auch „alte“ ArcView-Projekte funktionieren (meistens).

insbesondere durch standardisierte Datendokumentation/Metadaten

� Werden wichtige Informationen für die weitere sinnvolle Nutzung der Geodaten gegeben.

� Können auch Personen, die nicht ständig mit den Daten arbeiten, deren Inhalt erschließen.

� Reduziert sich der Aufwand bei Datenfortschreibung.

Alle Probleme waren gelöst!

... ersteinmal ...



Güstrow, 8.6.2010 8W. Kurowsky: Allgemeine Digitalisiervorschrift des L UNG M-V

Notwendigkeit 1

Situation 2008:

„Vieles lief gut ...

... aber nicht alles.“
� Innerhalb mancher Geodatenbestände war zu erkennen, dass mal mehr 

und mal weniger genau digitalisiert wurde.

� Verschiedene Geodatenbestände, die eigentlich geometrisch zueinander 
passen sollten, taten dies leider nicht immer.

� Die Sachdaten zu Objekten in einem Geodatenbestand waren manchmal 
widersprüchlich.

neue Probleme, Probleme, Probleme ...
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Notwendigkeit 2

Ursachenforschung  ���� Erkenntnisse:

� Die Objekte innerhalb eines Geodatenbestandes wurde n mit unterschiedlichen 
Digitalisiermaßstäben erfasst.

� Die Daten wurden vor unterschiedlichem Hintergrund (Geobasisdaten) 
digitalisiert.

� Daten, die eigentlich zueinander passen müssten, wu rden unabhängig von 
einander digitalisiert.

� Geometrien wurden nicht von einem Geodatenbestand i n den anderen
übernommen, sondern „Freihand“ nachdigitalisiert.

� Die Datenstruktur für die Erarbeitung eines Geodate nbestandes war bei der 
Auftragserteilung nicht vorgegeben worden.

� Es war nicht festgelegt worden, welchen Prüfungen e in Geodatenbestand zu 
unterziehen ist.
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Notwendigkeit 3

Wie kann man den erkannten Ursachen entgegenwirken?

� durch weitere Vorgaben

Wie machen es andere? Kann man Fremdquellen nutzen?

� Landesforst? Andere Verwaltungen in M-V?

� Internetrecherche!

Was tut sich allgemein betreffs Geodaten?

� Metadatensysteme (z.B. Umweltdatenkatalog)

� INSPIRE-Richtlinie

Ergebnis: Allgemeine Digitalisiervorschrift



Güstrow, 8.6.2010 11W. Kurowsky: Allgemeine Digitalisiervorschrift des L UNG M-V

Inhalt 1

Rahmenbedingungen:

� Die bestehenden Festlegungen zu Standardverzeichnis- und -datenstruktur
sollten möglichst Bestand haben.

� Auch an der Datendokumentation sollte (noch) nichts grundsätzliches 
geändert werden.

� Weitere Festlegungen sind aber nötig, um bestehende Probleme zukünftig 
zu vermeiden.

� Der Umfang sollte nicht unnötig „aufgebläht“ werden, damit die Dokumente 
handhabbar bleiben.

� Es muss nicht alles bis ins kleinste vorgeschrieben werden.



Güstrow, 8.6.2010 12W. Kurowsky: Allgemeine Digitalisiervorschrift des L UNG M-V

Inhalt 2

Die „Allgemeine Digitalisiervorschrift“ umfasst ...

1. Aussagen zu Digitalisiergrundlagen:

Verweis auf „Projektbezogene Digitalisiervorschrift “

Aussagen zu Geobasisdaten, Raumbezug und Datenforma t

2. Aussagen zur Datenerfassung:

Erzeugung von Geometrien (On-Screen-Digitalisierung )

Erfassung der Sachdaten (Füllen der Attributtabelle )

3. Aussage(n) zur Datendokumentation:

Der bestehende Standard wird im Wesentlichen beibeh alten.

4. Aussagen zur Qualitätssicherung:

Prüfung der Geometrien

Prüfung der Sachdaten

Prüfung der Metadaten

5. Aussage(n) zur Datenübergabe/Datenintegration:

Zweistufige Datenprüfung

6. Anlagen!!!
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Hauptdokument

(...)
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Anlage 1 Formular „Metadaten“ (Datendokumentation)

(...)
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Anlage 1A Erläuterung zu den möglichen Einträgen in  das Formular „Metadaten“

(...)
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Anlage 2 Muster Prüfprotokoll

(...)
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Anlage 3 Muster Abnahmeprotokoll

(...)
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Anlage 4 Beispiel einer projektbezogenen Digitalisi ervorschrift

(...)



Güstrow, 8.6.2010 19W. Kurowsky: Allgemeine Digitalisiervorschrift des L UNG M-V

Anlage 4A Beispiel einer Datendokumentation

(...)
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Anlage 4B Beispiel eines Prüfprotokolls

(...)
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Zusammenfassung

� Die bewährte Verwendung der Standardverzeichnis- und –datenstruktur
wird beibehalten.

� Die bestehende Form der Datendokumentation wird (noch) beibehalten.

� Vor der Erfassung neuer Geodaten ist festzulegen wie die Geometrien zu 
erfassen sind. Bei der Fortschreibung bestehender Geodatenbestände ist 
dies nachzuholen.

� Vor der Erfassung neuer Geodaten sind Struktur und Inhalt der Sachdaten 
möglichst genau festzulegen.

� Neue oder aktualisierte Geodatenbestände sind einer zweistufigen 
Qualitätskontrolle zu unterziehen.

http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/linfos_portal/linfos_vorschriften.htm


